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Betr.:  Dringlichkeitsantrag der CDU-Kreistagsfraktion TF zu den Kosten der 

Tierkörperbeseitigung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Kreistag fordert die Brandenburger Landesregierung auf, weiterhin 1/3 der 

Kosten der Tierkörperbeseitigung im Land Brandenburg zu tragen.  
2. Der Landkreis Teltow-Fläming beteiligt sich auch künftig mit einem Drittel an den 

Kosten der Tierkörperbeseitigung. 
 
 
Begründung: 
 

Am 3. Dezember 2010 hat die Verbraucherschutzministerin des Landes Brandenburg Frau 
Anita Tack (Linke) einen Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz in den Landtag eingebracht, der die 
Streichung der Landesmittel für die Beseitigung der Entsorgungskosten für Tierkörper zum 
Gegenstand hat. Bisher übernahmen das Land Brandenburg, die Landkreise und die 
Landwirtschaftsbetriebe je 1/3 der Kosten. Sowohl der Landkreistag als auch der Landrat 
von Teltow-Fläming Herr Peer Giesecke (SPD) haben sich zu Recht für eine Beibehaltung 
der bisherigen Regelung ausgesprochen. Die Beseitigung der verendeten Tiere ist 
Hauptbestandteil der Tierseuchenbekämpfung. 
 
Die Streichung der Landesmittel würde zu einer ungerechtfertigten finanziellen Belastung der 
Landwirte in Teltow-Fläming führen.  
 
 
Luckenwalde, den 10.12.2010 
 
 
 
gez. Danny Eichelbaum 
Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion TF 
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